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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.08.2019

Norm

UrhG §42c

Rechtssatz

Bei der freien Werknutzung nach § 42c darf das Werk als solches nicht allein Gegenstand des Tagesereignisses sein, es

darf lediglich im Rahmen der Berichterstattung über ein anderes Ereignis in Erscheinung treten.Bei der freien

Werknutzung nach Paragraph 42 c, darf das Werk als solches nicht allein Gegenstand des Tagesereignisses sein, es

darf lediglich im Rahmen der Berichterstattung über ein anderes Ereignis in Erscheinung treten.

Anmerkung
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Hier: Wiedergabe einer Karikatur zur Illustration eines Berichts. (T1)
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